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Newsletter 40 | Green City AG 
 
Ergebnisse der Abstimmungen / weiterer Verfahrenslauf 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
wir möchten Ihnen mit diesem Newsletter weitere Informationen in Sachen Green 
City zukommen lassen. 
 
In den letzten Newslettern haben wir ausführlich über die Abstimmungen ohne 
Versammlung bei den Inhaberschuldverschreibungen der KWP II und KWP III 
berichtet. Bei diesen Abstimmungen ging es ausschließlich darum, dem gewählten 
gemeinsamen Vertreter eine Weisung zu erteilen, wie er über einen noch 
auszuarbeitenden Insolvenzplan abstimmen soll.  
 
 
Ergebnisse der Abstimmungen 
 
Die Anleihegläubiger haben jeweils für die einzelnen Tranchen wie folgt 
abgestimmt: 
 
Emittentin Tranche Teilnahme Zustimmung 

KWP II 
Tranche A 
(WKN: A161MQ) 

67,23 % 93,11 % 

KWP II 
Tranche B 
(WKN: A161MR) 

61,63 % 96,55 % 

KWP III 
Tranche A 
(WKN: 
A2AALN) 

61,72 % 94,26 % 

KWP III 
Tranche B 
(WKN: A2AALP) 

58,93 % 97,43 % 

KWP III 
Tranche C 
(WKN: A2G8V8) 

49,02 % --- 

 
Die für einen wirksamen Beschluss erforderliche Teilnahme von mindestens 50 % 
der Anleihegläubiger wurde somit für jede Anleihe, außer für Kraftwerkspark III – 
Tranche C (WKN: A2G8V8), erreicht. Von den Abstimmenden hat jeweils die 
überwältigende Mehrheit für das Fortführungsszenario von KWP II und KWP III und 
damit gegen einen sofortigen Verkauf der Windparks gestimmt.  
 
Der Gemeinsame Vertreter versteht das Abstimmungsergebnis als eindeutigen 
Auftrag, im weiteren Verlauf des Insolvenzverfahrens bzw. in der Abstimmung zum 
Insolvenzplan für die Fortführung von KWP II und KWP III zu stimmen. Da eine 
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verbindliche Weisung mangels Erreichen der Mindestteilnahme bei der Anleihe 
Kraftwerkspark III – Tranche C (WKN: A2G8V8) nicht erreicht wurde, wird sich der 
Gemeinsame Vertreter bei der Abstimmung über einen Insolvenzplan für diese 
Anleihe der Stimme zu einer Fortführung des Windparks enthalten. Aufgrund der 
wirksamen Weisung der anderen zwei Anleihen bei der KWP III, für den 
Insolvenzplan mit Fortführungsszenario zu stimmen, wird diese Enthaltung jedoch 
keine abweichenden Auswirkungen auf das Abstimmungsergebnis hinsichtlich KWP 
III haben. 
 
 
Weiterer Verfahrenslauf 
 
Wir gehen davon aus, dass nunmehr zeitnah die beiden Insolvenzverfahren eröffnet 
werden. Parallel dazu werden die angestrebten Insolvenzpläne weiter ausgearbeitet. 
Der gemeinsame Vertreter geht davon aus, dass die Insolvenzpläne voraussichtlich 
im Januar 2024 finalisiert und im 1. Quartal des Jahres 2024 eingereicht werden 
können. Anschließend wird über den jeweiligen Insolvenzplan abgestimmt. Für 
Anleger, die Inhaberschuldverschreibungen besitzen, wird wie berichtet der 
gemeinsame Vertreter abstimmen und zustimmen (mit Ausnahme der KWP III – 
Tranche C, hier wird er sich enthalten).  
 
Die Inhaber von Namensschuldverschreibungen, bei denen es bekanntlich keinen 
gemeinsamen Vertreter gibt, dürfen selbst abstimmen. Wir werden zu gegebener Zeit 
hierüber ausführlich informieren und bei der Abstimmung eine Stimmrechts-
vertretung anbieten.  
 
Sobald die Insolvenzpläne finalisiert vorliegen, werden wir hierzu ausführlich 
berichten. Sowohl Inhaber- als auch Namensschuldverschreibungen sind nachrangig. 
D. h., auf beide entfällt dann später voraussichtlich auch die gleiche Quote. Im 
Insolvenzverfahren besteht die Besonderheit, dass die vor- bzw. normalrangigen 
Verbindlichkeiten voraussichtlich zu 100 % befriedigt werden können und 
entsprechend eine Insolvenzquote auch auf die nachrangingen Forderungen entfällt.  
 
 
Für Rückfragen stehen wir unseren Mitgliedern unter 089 / 2020846-0 oder 
info@sdk.org gerne zur Verfügung.  
 
München, den 16.11.2023  
SdK Schutzgemeinschaft der Kapitalanleger e.V. 

 


